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Flurbereinigung Halverscheid
Sehr geehrte Teilnehmer der Flurbereinigung Halverscheid,

für die Bearbeitung des Flurbereinigungsverfahrens ist die
Durchführung von Vermessungsarbeiten an der Verfahrens-
grenze erforderlich, sodass für die spätere Ortslagenregulie-
rung (Neuvermessung der Privatgrundstücke) eine präzise
Grundlage geschaffen wird.

Aus nebenstehender Übersichtskarte ist ersichtlich, dass es
sich um zwei Abschnitte handelt.
Diese konnten allesamt kurzfristig noch im Jahr 2024 an die
unter der Übersichtskarte genannten Vermessungsbüros ver-
geben werden.

Im Zuge dieser Grenzfeststellungen werden die beauftragten
Dienstleister (öffentlich bestellte Vermessungsingenieure –
„ÖbVI’s“) auf die betroffenen Teilnehmer zukommen und im
Anschluss an die Messungen Grenztermine vereinbaren. In-
halt dieser Termine ist die Bestätigung der aufgesuchten
Grenzpunkte durch die angrenzenden Eigentümer.

Für die Teilnehmer oder die Teilnehmergemeinschaft entste-
hen hierbei keine Kosten (es erfolgt keine Umlage auf die
Teilnehmer der Flurbereinigung), sondern es entstehen aus-
schließlich Verfahrenskosten, die vom Land NRW getragen
werden.

Stand: 08/2024
(Abschnitt 1) ÖbVI Dipl.-Ing. Paul Gertz aus Wipperfürth

(Abschnitt 2) ÖbVI Dipl.-Ing. Toralf Schulz aus Lüdenscheid

ÖbVI = Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur


